
Betoninstandsetzung
quo vadis?
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35. Informationsveranstaltung der Landesgütegemeinschaft Erhaltung von Bauwerken
Hessen-Thüringen e.V. am 12. November 2025 in Bad Nauheim
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 „Durchbruch“ bei den DIBt-Gutachten

 Neue Richtlinie für die Verschleißprüfung von Oberflächenschutzsystemen
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Acquis-Prozess der 
Europäischen 
Kommission (KOM)

Ziel des Acquis-Prozesses:

Überprüfung und Aktualisierung 
bestehender harmonisierter 
Normen für Bauprodukte und 
Anpassung an neue 
Anforderungen (z.B. in Bezug 
auf Nachhaltigkeit und 
Umweltmerkmale).
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Acquis-Prozess der Europäischen Kommission (KOM)

 Initiierung im Vorgriff auf die neue Bauproduktenverordnung 
(CPR) der EU 

Arbeitsplattform ist die Acquis-Expert-Group. Diese soll die EU-
Kommission dabei unterstützen, nationalen Regelungsbedarf der 
Mitgliedsstaaten zu identifizieren und durch Aufnahme in 
harmonisierte technische Spezifikationen zu harmonisieren.

Die Mitgliedsstaaten melden ihren Normungsbedarf an die 
Acquis-Expert-Group.

© Ingenieurbüro Raupach Bruns Wolff 4



Rückblick: Prioritätenliste des DIBt (Quelle: DIBt, Auszug)
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Stand: 1. Juni 2021



Acquis-Prozess der KOM – Milestones (Quelle: DBC)

© Ingenieurbüro Raupach Bruns Wolff 6



Acquis-Prozess der KOM – Aktueller Stand (Quelle: DBC)
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Acquis-Prozess – Geschätzter Zeitrahmen (Quelle: DBC)
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2023/2024 Konsensgespräche zwischen DAfStb und DBC
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Ziel: Einheitliche deutsche Position hinsichtlich des Anforderungsprofils 
für den anstehenden CPR Acquis - Prozess zur Produktnormenreihe 
EN 1504 (neue EU-BauPVO am 05.11.2024 durch den Europäischen 
Rat angenommen) 

DBC legt Vorschläge mit Wesentlichen Merkmalen und 
Identifikationsmerkmalen für EN 1504-2, -3 und -5, AVCP (AVS)-
Verfahren und Übergangslösung, bis neue hEN vorliegen, vor.

DBC legt Normenkontrollverfahren beim OVG NRW nieder / 
keine Revision beim VGH München 



Wie geht
es in 
Europa 
weiter? 
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Wie geht es in Europa weiter? 
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Die Listen mit aus deutscher Sicht erforderlichen Merkmalen für die 
EN 1504 wurden ans DIBt übergeben.

Die Listen wurden durch das DIBt in die Formatvorlagen des Acquis-
Prozesses überführt und an das Mandat 128 weitergeleitet 
(Milestone 1)

Die Übersetzung nationaler Prüfvorschriften muss spätestens zum 
Milestone 3 erfolgen.

Dauer des Acquis-Prozesses mindestens bis 2030. 



Wie geht es 
in 
Deutschland 
weiter? 
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Wie geht es in Deutschland weiter? 

© Ingenieurbüro Raupach Bruns Wolff 13

 Erarbeitung einer Interimslösung durch den DAfStb unter Berücksichtigung des 
Konsensergebnisses zwischen DBC und DAfStb.

 Basis: TR Instandhaltung (Ausgabe 2020) und Gelbdruckentwurf der DAfStb-
Richtlinie vom 08.06.2018
− Anpassung / Aktualisierung von Teil 1 der TR IH
− Anpassung der Anhänge A bis C von Teil 2 der TR IH auf Basis des erreichten 

Konsenses
− Umstellung von Teil 3 der RL SIB (Ausgabe 2001) auf die Teile 1 und 2 der 

TR Instandhaltung
 Übernahme des AVCP-Verfahrens 2+ für Merkmale nach EN 1504:2004 bis 2006 

bzw. System B nach DIN 18200 für alle nationalen Merkmale



Wie geht es in Deutschland weiter? 
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 Erarbeitung einer Interimslösung durch den DAfStb unter Berücksichtigung des 
Konsensergebnisses zwischen DBC und DAfStb.

 Basis: TR Instandhaltung (Ausgabe 2020) und Gelbdruckentwurf der DAfStb-
Richtlinie vom 08.06.2018
− Anpassung / Aktualisierung von Teil 1 der TR IH
− Anpassung der Anhänge A bis C von Teil 2 der TR IH auf Basis des erreichten 

Konsenses
− Umstellung von Teil 3 der RL SIB (Ausgabe 2001) auf die Teile 1 und 2 der 

TR Instandhaltung
 Übernahme des AVCP-Verfahrens 2+ für Merkmale nach EN 1504:2004 bis 2006 

bzw. System B nach DIN 18200 für alle nationalen Merkmale

Die Produkthersteller erklären sich bereit, dem 
Sachkundigen Planer und dem Ausführenden 

die im Leistungsverzeichnis geforderten 
Angaben zur Verfügung zu stellen.



„Durchbruch“ bei den DIBt-Gutachten
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Was ist ein DIBt-Gutachten? 
Prüffähige Bescheinigung einer entsprechend Art. 40 BauPVO qualifizierten 
Stelle (Anmerkung: Bei der alten BauPVO war dies Art. 30)

Wer stellt DIBt-Gutachten aus? 
Für Deutschland ist das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) eine nach 
Art. 40 BauPVO für alle Produktbereiche benannte technische 
Bewertungsstelle. 



Durchbruch bei den DIBt-Gutachten – kurze Wiederholung
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Das DIBt erstellt Gutachten, mit denen die 

Einhaltung bestimmter wesentlicher Merkmale 
(Verwendbarkeitsnachweis)

Art und Umfang von Übereinstimmungsnachweisen
 Inhalte der Angaben zur Ausführung 

auf Antrag von Produktherstellern bescheinigt werden.



Inhalte eines DIBt-Gutachtens
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Bewertung von Leistungserklärung und Technischer Dokumentation in 
Bezug auf die Einhaltung von Anforderungen an bauliche Anlagen bei 
Einbau des Produkts

Grundlagen:
− Leistungserklärung
− Prüfberichte von unabhängigen Stellen
− Maßnahmen im AVCP-Verfahren

Der Produkthersteller legt fest, für welche Einwirkungen aus dem 
Betonuntergrund und der Umgebung die Eignung seines 
Instandsetzungsprodukts nachgewiesen wird.



Wie lange sind DIBt-Gutachten gültig?
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DIBt-Gutachten haben, anders als bei früheren allgemeinen 
bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen (abP) oder allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassungen (abZ) keine festgelegte 
Gültigkeitsdauer.

Die laufende Fremdüberwachung gemäß AVCP-Verfahren (bzw. AVS) 
muss jährlich von der fremdüberwachenden Stelle bestätigt werden.

Empfehlung des DIBt: 
„Es wird empfohlen, das Gutachten spätestens nach 5 Jahren auf 
seine Aktualität hin überprüfen zu lassen.“



Bezugsmöglichkeiten der DIBt-Gutachten
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Über die Produkthersteller, die bereits DIBt-Gutachten anbieten.
Über die Internetpräsenz des DIBt (www.dibt.de):

OS-Systeme und Rissfüllstoffe analog

http://www.dibt.de/


Anwendungsbereich (Quelle: www.dibt.de)
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 Anwendungsbereich von DIBt-Gutachten (Beispiel)

 Aufgrund des Ausstellungsdatums der DIBt-Gutachten ergeben sich teilweise 
unterschiedliche Inhalte von Kapitel 1.



Anwendungsbereich (Quelle: www.dibt.de)

© Ingenieurbüro Raupach Bruns Wolff 21

 Anwendungsbereich von DIBt-Gutachten (Beispiel)

 Aufgrund des Ausstellungsdatums der DIBt-Gutachten ergeben sich teilweise 
unterschiedliche Inhalte von Kapitel 1.

Beachte:
Abgleich der objektspezifisch geforderten 

Expositionsklassen und Altbetonklasse (sofern 
relevant) mit den Inhalten des DIBt-Gutachtens 

erforderlich!



Neue Richtlinie für 
die 
Verschleißprüfung 
von OS-Systemen
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Auszug aus der TR Instandhaltung (Ausgabe 2020) für OS 11

OS 14 analog
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TR Instandhaltung  Merkmal: Verschleiß – OS 8 / OS 11 / OS 14 

AR1: Abriebtiefe maximal 100 µm

RWA: Abriebmenge maximal 100 cm³

Laufräder aus Stahl!



Aktuelle Verschleißprüfverfahren der TR Instandhaltung

 In der TR Instandhaltung verbindlich genannte Prüfverfahren für die Prüfung des 
Verschleißverhaltens basieren auf europäischen Prüfnormen, die in der 
DIN EN 1504-2 genannt werden. Diese Prüfnormen beinhalten Prüfverfahren mit 
Stahlrädern o.ä. 

 Ein optionales Prüfverfahren der TR Instandhaltung nach DIN EN 660 
„Stuttgarter Prüfung“ ist zwar realitätsnäher, aber nicht verbindlich anzuwenden.

 Eine realitätsnahe Klassifizierung des Verschleißverhaltens von befahrbaren 
Oberflächenschutzsystemen nach TR Instandhaltung ist innerhalb der TR 
nicht möglich!
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Parking Abrasion Test (PAT-Test)
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Quelle:
Sika Deutschland CH AG & Co KG



Parking Abrasion Test (PAT-Test) – Ergebnisse (Auswahl) 

 4 geprüfte OS 8 Systeme: „Alle geprüften Systeme konnten in die 
Verschleißklasse VK 1 eingestuft werden.“

 1 geprüftes OS 10 System: „Versagen nach 7.500 Zyklen“ (VK 6)

 5 geprüfte OS 11a Systeme: Alle Systeme konnten „als verschleißarme 
Oberflächenschutzsysteme (Verschleißklassen VK 1 bis VK 3) eingestuft werden. 
Der maximale Verschleiß betrug nach 15.000 Prüfzyklen 20 % der 
Gesamtschichtdicke.“

 4 geprüfte OS 11b Systeme: 1 System mit „vollflächigem Verschleiß“, ansonsten  
„Einstufung in die Verschleißklassen VK 1 bis VK 4“
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(Quelle:
Breit, W., Ladner, E. M., Krams, J.: Nachweis der Verschleißbeständigkeit 
von Parkhausbeschichtungssystemen unter realitätsnahen 
Prüfbedingungen. Abschlussbericht. Stuttgart (Deutschland), 2014



Parking Abrasion Test (PAT-Test) – Ergebnisse (Auswahl) 

 4 geprüfte OS 8 Systeme: „Alle geprüften Systeme konnten in die 
Verschleißklasse VK 1 eingestuft werden.“

 1 geprüftes OS 10 System: „Versagen nach 7.500 Zyklen“ (VK 6)

 5 geprüfte OS 11a Systeme: Alle Systeme konnten „als verschleißarme 
Oberflächenschutzsysteme (Verschleißklassen VK 1 bis VK 3) eingestuft werden. 
Der maximale Verschleiß betrug nach 15.000 Prüfzyklen 20 % der 
Gesamtschichtdicke.“

 4 geprüfte OS 11b Systeme: 1 System mit „vollflächigem Verschleiß“, ansonsten  
„Einstufung in die Verschleißklassen VK 1 bis VK 4“
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(Quelle:
Breit, W., Ladner, E. M., Krams, J.: Nachweis der Verschleißbeständigkeit 
von Parkhausbeschichtungssystemen unter realitätsnahen 
Prüfbedingungen. Abschlussbericht. Stuttgart (Deutschland), 2014

Hinweis: 
Alle geprüften OS-Systeme erfüllten die 

Anforderungen an die damals gültige RL SIB, 
Ausgabe 2001!



Richtlinie des DAfStb für den PAT-Test 

 Veröffentlicht als Heft der „Grünen Reihe“ des DAfStb
„Bestimmung des Verschleißwiderstandes von 
Oberflächenschutzsystemen mit dem Parking Abrasion Test (PAT)“ 
Ausgabedatum 2024-12

 Einstufung der Beschichtung entsprechend der Höhe des 
Verschleißwiderstandes „Hoher Verschleißwiderstand“ bis „Ungenügender 
Verschleißwiderstand“
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Rundlauf-Prüfanlage der Bundesanstalt für Straßenwesen BASt 

Quelle:
Bundesanstalt für Straßen- und 
Verkehrswesen BASt
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Möglichkeit der Ausschreibung von befahrbaren OS-Systemen

Pos. 01.00.240 OS 11a
Beschichtung mit erhöhter dynamischer Rissüberbrückungsfähigkeit 
für begeh- und befahrbare Flächen gemäß TR Instandhaltung,  
Ausgabe  2020
…
Nachweis eines absolvierten Parking-Abrasion Tests (PAT-Test) 
gemäß Richtlinie des DAfStb mit hohem Verschleißwiderstand (oder 
gleichwertige Prüfung).  Der Nachweis ist mit dem Angebot 
vorzulegen.
…



Ausblick

 Kurzfristig ergeben sich im Bereich der Betoninstandsetzung keine wesentlichen 
Änderungen.

 Aktuell erfolgt eine Überarbeitung der TR Instandhaltung mit dem Ziel, zeitnah 
eine aktualisierte Instandhaltungs-Richtlinie zu veröffentlichen.

 Mittelfristig wird die laufende Überarbeitung der EN 1504 vermutlich dazu führen, 
dass keine nationalen Nachregelungen für Produkte im Bereich der 
Betoninstandsetzung mehr zulässig sein werden.

 … 
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Vielen Dank!

www.bauwerkserhaltung.ac
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